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REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 WIEN, Postfach 100 

Bel Beantwortung bitte angeben 

Zahl: 95.534/6-Ill/a/94 
OVR: 0000051 

Entwurf eines Bundesgesetzes} 

mit dem das Paßgesetz 1992 geändert 

wird (Paßgesetz-NoveLLe 1995)j 

Durchführung des aLLgemeinen 

Begutachtungsverfahrens. 

die Parlamentsdirektion 

die österreichische 

den Rechnungshof 

~ie Volksanwaltschaft 

den Verfassungsgerichtshof 

den Verwaltungsgerichtshof 

die Finanzprokuratur 

das BundeskanzLeramt 

das Bundesministerium für auswärtige RngeLegenheiten 

das Bundesministerium für wirtschaftLiche RngeLegenheiten 

das Bundesministerium für Rrbeit und SoziaLes 

das Bundesministerium für Finanzen 

das Bundesministerium für Justiz 

das Bundesministerium für Landesverteidigung 

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

das Bundesministerium für UmweLt} Jugend und FamiLie 

das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

das Bundesministerium für öffentLiche Wirtschaft und Verkehr 

das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

das Bundesministerium für Gesundheit} Sport und 

Konsumentenschutz 

das Büro des Bundesministers für FöderaLismus und 

Verwaltungsreform 
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das Büro der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 

das BundeskanzLeramt-Verfassungsdienst 

das Sekretariat Frau Staatssekretärin im BundeskanzLeramt 

Mag. EDERER 

das Sekretariat Herrn Staatssekretär im BundeskanzLeramt 

Dr. KOSTELKA 

das Sekretariat Herrn Staatssekretär im Bundesministerium 

Finanzen Dr. DITZ 

das Sekretariat Frau Staatssekretärin im Bundesministerium 

wirtschaftLiche AngeLegenheiten Dr. Maria FEKTER 

das Amt der BurgenLändischen Landesregierung 

das Amt der Kärntner Landesregierung 

das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 

das Amt der Salzburger Landesregierung 

das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

das Amt der TiroLer Landesregierung 

das Amt der VorarLberger Landesregierung 

das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der BundesLänder 

für 

für 

den Datenschutzrat} z.Hd. des Büros der Datenschutzkommission 

und des Datenschutzrates 

den österreichischen Städtebund 

den österreichischen Gemeindebund 

die Bundeskammer der gewerbLichen Wirtschaft 

den österreichischen Arbeiterkammertag 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 

den österreichischen Landarbeiterkammertag 

den österreichischen Rechtsanwaltskammertag 

die österreichische Notariatskammer 

die Bundeskonferenz der Kammer der freien Berufe 

die Vereinigung österreichischer IndustrieLLer 

den österreich ischen Gewerkschaftsbund 

den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

die österreich ische Bischofskonferenz 

den EvangeLischen Oberkirchenrat AB und HB Wien 
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das BMI - Sektion I 

das BMI - Sektion 11 

das BMI - Sektion IV 

das BMI - AbteiLung 111/11 

das BMI - AbteiLung 111/12 

das BMI - AbteiLung 111/13 

das BMI - AbteiLung III/14-

das BMI - AbteiLung 111/15 

das BMI - AbteiLung III/16 

Das Bundesministerium für Inneres übermitteLt in AnLage den Ent

wurf eines Bundesgesetzes} mit dem das Paßgesetz 1992 geändert 

wird (Paßgesetz-NoveLLe 1995) samt ErLäuterungen} Textgegenüber

stellung sowie ein Muster des vorgesehenen neuen} gewöhnLichen 

Reisepasses mit dem Ersuchen} eine aLLfäLLige SteLLungnahme 

zu übermitteLn. 

bis Längstens 1. Dezember 1994 
cl_tUMtL LaU i 

SoLLte bis zu diesem Zeitpunkt eine SteLLungnahme nicht einge

Langt sein} so darf angenommen werden} daß vom dortigen Stand

punkt keine Einwendungen gegen den Entwurf bestehen. 

Bemerkt wird} daß 25 Ausfertigungen des Entwurfes dem Präsidium 

des NationaLrates zugeLeitet worden sind. Es wird ersucht} eine 

aLLfäLLige SteLLungnahme ebenfaLLs in 25-facher Ausfertigung dem 

Präsidium des NationaLrates zu übermitteLn und das Bundesministe-

rium für Inneres hievon in Kenntnis zu setzen. 
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Zusatz für die Generaldirektion für die öffentLiche Sicherheit: 

Es wird ersucht, die nachgeordneten Behörden und DienststeLLen im 
Gegenstand zu befassen. 

BeiLagen: 

Gesetzesentwurf samt ErLäuterungen 

Textgegenüberstellung 

Muster des neuen gewöhnLichen Reisepasses 

:Für die Hieh:i'r,k~it 
tier t\.l,,·Perl: '''['Ir' 

~"'~ 

7. Oktober 1994 

Für den Bundesminister: 

SChef Dr. MATZKA 
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Bundesgesetz} mit dem das Paßgesetz 1992 geändert wird 

(Paßgesetz-NoveLLe 1995) 

Der NationaLrat hat beschLossen: 

Das Paßgesetz 1992) BGBL.Nr. 839) wird wie foLgt geändert: 

1. § 3 Lautet: 

"§ 3. (1) Reisepässe werden ausges teL L taL s 

1. gewöhnLiche Reisepässe) 

2. provisorische gewöhnLiche Reisepässe) 

3. Dienstpässe) 

4. Diplomatenpässe. 

(2) Form und InhaLt der Reisepässe werden durch Verordnung des 

Bundesministers für Inneres bestimmt. Diese hat unter Bedachtnah

me auf die Handhabbarkeit und Fälschungssicherheit jedenfaLLs 

Angaben über das Format) den Einband) die AnzahL der Seiten) die 

kunststoffbeschichtete Seite sowie die maschinenLesbare Zone zu 

enthaLten." 

2. In § 4 wird nach dem Ausdruck "GewöhnLiche Reisepässe)" der 

Ausdruck "provisorische gewöhnLiche Reisepässe)" eingefügt. 
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3. § 4a samt überschrift Lautet: 

"Provisorische gewöhnLiche Reisepässe 

§ 4 a. (1) Provisorische gewöhnLiche Reisepässe sind auszusteL

Len) wenn 

1. der Zeitraum) innerhaLb dessen der Paßwerber den Reise

paß benötigt) zur AussteLLung eines gewöhnLichen Reise

passes nicht ausreicht) oder 

2. der Paßwerber vor einer aus persönLichen oder beruf

Lichen Gründen wichtigen und unaufschiebbaren Reise 

vorübergehend nicht über seinen gewöhnLichen Reisepaß 

verfügt) oder 

3. der Reisepaß nur zur Einreise in das Bundesgebiet 

benötigt wird. 

(2) Mit AussteLLung eines gewöhnLichen Reisepasses ist ein zuvor 

ausgesteLLter provisorischer gewöhnLicher Reisepaß der AussteL

Lungsbehörde direkt oder im Wege einer anderen Paßbehörde zurück

zusteLLen." 

4. § 5 Abs. 1 Z 3 Lautet: 

"3. Beamte und Vertragsbedienstete des Bundes und der Länder, 

wenn das für ihre Dienstrechtsangelegenheiten zuständige 

oberste Verwaltungsorgan bestätigt, daß die AussteLLung 

eines Dienstpasses aus dienstLichen Gründen geboten ist," 
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5. § 6 Abs. 1 Lautet: 

"§ 6. (1) Diplomatenpässe sind auszusteLLen für 

1. den Bundespräsidenten, 

2. die Präsidenten des NationaLrates, den Präsidenteh 

sowie die Vizepräsidenten des Bundesrates, 

3. die MitgLieder der Bundesregierung und die staats

sekretäre, 

4. die Präsidenten und die Vizepräsidenten der Höchst

gerichte, 

s. den Präsidenten und den Vizepräsidenten des Rech

nungshofes, 

6. die MitgLieder der Volksanwaltschaft und 

7. die Beamten des höheren auswärtigen Dienstes sowie 

deren Ehegatten und minderjährige Kinder, wenn sie 

mit diesen im gemeinsamen HaushaLt Leben." 

6. In § 9 Abs. 4 werden die Worte "gewöhnLiche Reisepässe) Dienst

pässe und Diplomatenpässe" durch das Wort "Reisepässe" er

setzt. 

7. In § 9 Abs. 5 wird die bisherige Z 2 zur Z 3 und aLs neue Z 2 

eingefügt: 

"2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß durch einen Aus

Landsaufenthalt des Minderjährigen sein WohL beeinträchtigt 

wäre) oder" 
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8. § 11 a samt überschrift Lautet: 

"GOLtigkeitsdauer des provisorischen 

gewöhnLichen Reisepasses 

§ 11 a. Provisorische gewöhnLiche Reisepässe sind mit einer GüL

tigkeitsdauer von Längstens einem Jahr auszusteLLen. § 11 Abs. 1 

Z 1, 2, 4 und 5 giLt. Die VerLängerung der Gültigkeitsdauer ist 

unzuLässig." 

9. In § 13 Abs. 1, erster SatzteiL, werden die Worte "GewöhnLi

che Reisepässe, Dienstpässe und Diplomatenpässe" durch das 

Wort "Reisepässe" ersetzt. 

10. § 14 Abs. 1 und Abs. 2 Lautet: 

"§ 14. (1) Die Auss te L Lung, die Ver Längerung der Gü L t igkei t sdau

er, die Erweiterung des Geltungsbereiches und die Änderung eines 

Reisepasses sind zu versagen, wenn 

1. der Paßwerber seine Identität nicht nachzuweisen 

vermag) oder 

2. die Freizügigkeit des Paßwerbers auf Grund gesetz

Licher Bestimmungen beschränkt ist, oder 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 

a) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

sich einer wegen einer gerichtLich strafbaren 

HandLung) die mit mehr aLs 6 Monaten Frei

heitsstrafe bedroht ist, eingeLeiteten Straf

verfoLgung oder StrafvoLLstreckung im InLand 

zu entziehen, oder 

b) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

Zollvorschriften zu übertreten oder zu umge

hen, oder 
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c) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

die rechtswidrige Ein- oder Rusreise eines 

Fremden zu fördern, gLeichgüLtig ob sie vor 

oder nach dem Grenzübertritt oder während des 

Rufenthalts des Fremden im Bundesgebiet er

foLgt, oder 

d) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

iLLegaLen HandeL mit Waffen, Kriegsmaterial, 

radioaktiven Stoffen oder mit Gegenständen zu 

betreiben, die der Sicherheitskontrolle nach 

dem Sicherheitskontrollgesetz 1991, BGBL. 

Nr. 441/1992, unterLiegen, oder 

e) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

Personen der gewerbsmäßigen Unzucht in einem 

anderen staat aLs in dem, dessen Staatsangehö

rigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren 

gewöhnLichen Rufenthalt haben, zuzuführen 

oder sie hiefür anzuwerben, oder 

f) der Paßwerber den Reisepaß benützen wiLL, um 

durch einen Rufenthalt im RusLand im großen 

Rusmaß die Gesundheit von Menschen durch 

Suchtgift zu gefährden, oder 

g) durch den Rufenthalt des Paßwerbers im Rus

Land die innere oder äUßere Sicherheit der 

RepubLik österreich gefährdet würde. 

(2) Von den Bestimmungen des Rbs. 1 ist eine Rusnahme nur gemäß 

§ 4 a Rbs. 1 Z 3 zuLässig. In diesem FaLL sind die GüLtigkeitsdau

er und der Geltungsbereich des provisorischen gewöhnLichen Reise

passes in dem zur Einreise erforderLichen Rusmaß festzusetzen." 
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11. § 15 Abs. 2 und 3 Lautet: 

"(2) Von der Bestimmung des Abs. 1 ist eine Ausnahme nur gemäß 

§ 4 a Abs. 1 Z 3 zuLässig. In diesem FaLL sind die GüLtigkeitsdau

er und der Geltungsbereich des provisorischen gewöhnLichen Reise

passes in dem zur Einreise erforderLichen Ausmaß festzusetzen. 

(3) Ein Reisepaß, der vom Paßinhaber der Behörde nicht ohne weite

res zurückgesteLLt wird, ist zu entziehen, wenn 

1. eine Eintragung der Paßbehörde unkenntLich oder unrich

tig geworden ist, oder 

2. die Voraussetzungen des § 9 Abs. 5 Z 2 vorLiegen, oder 

3. das LichtbiLd fehLt oder es die Identität des Inhabers 

nicht mehr zweifelsfrei erkennen Läßt, oder 

4. er verfäLscht, nicht mehr voLLständig (§ 3) oder aus 

sonstigen Gründen unbrauchbar geworden ist, oder 

5. die Ausstellungsbehörde von der Verwendung eines aLs 

verLoren oder entfremdet gemeLdeten Reisepasses Kennt

nis erLangt ... 

12. Nach § 15 Abs. 3 werden die Abs. 4, 5 und 6 angefügt: 

"(4) In den FäLLen des Abs. 3 Z 1 bis 3 ist der Reisepaß nach er

foLgter Berichtigung, sofern eine Neuausstellung nicht erforder

Lich ist, von amtswegen unverzügLich wieder auszufoLgen. 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 und 3 ist ein bei AussteLLung eines 

gewöhnLichen Reisepasses nicht zurückgesteLLter provisorischer 

gewöhnLicher Reisepaß (§ 4a Abs. 2) zu entziehen. 

(6) VoLLstreckbar entzogene Reisepässe sind der AussteLLungsbehör

de direkt oder im Wege einer anderen Paßbehörde unverzügLich 

zurückzusteLLen." 
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13. In § 16 Rbs. 1 Z. 1 wird nach dem Rusdruck "bei gewöhnLichen" 

der Rusdruck "und provisorischen gewöhnLichen" eingefUgt. 

14. In § 16 Rbs. 2} wird der Begriff "Wohnsitz" durch den Begriff 

"Hauptwohnsitz" ersetzt. 

15. § 16 Rbs. 3 Lautet: 

"(3) Wenn eine Person} die im Bundesgebiet den Hauptwohnsitz hat} 

gLaubhaft macht} daß der Besitz eines gULtigen provisorischen 

gewöhnLichen Reisepasses fUr eine aus persönLichen oder berufLi

chen GrUnden wichtige und unaufschiebbare Reise notwendig ist} 

kann eine paßrechtliche RmtshandLung im InLand mit Zustimmung der 

nach dem Hauptwohnsitz örtLich zuständigen Behörde von jeder 

anderen sachLich zuständigen Behörde} in deren Bereich sich diese 

Person aufhäLt} in Form der RussteLLung eines provisorischen 

gewöhnLichen Reisepasses vorgenommen werden." 

16. § 16 Rbs 4 Lautet: 

"(4) Die Rbs. 1 bis 3 geLten fUr die Miteintragung von Kindern 

mit der Maßgabe} daß die örtLiche Zuständigkeit im InLand durch 

den Hauptwohnsitz} in ErmangeLung eines soLchen oder im RusLand 

durch den Rufenthalt des Paßinhabers bestimmt wird." 

17. In § 19 Rbs. 5 wird der Rusdruck "von Bundespolizeibehörden 

diesen" durch den Rusdruck "einer Bundespolizeidirektion von 

dieser" ersetzt. 

18. In § 19 Rbs. 6 und Rbs. 8 wird der Begriff "Wohnsitz" durch 

den Begriff "Hauptwohnsitz" ersetzt. 
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19. In § 20 Rbs. 5 wird der Rusdruck "von Bundespolizeibehörden 

diesen" durch den Rusdruck "einer Bundespolizeidirektion von 

dieser" ersetzt. 

20. In § 20 Rbs. 6 wird der Begriff "Wohnsitz" durch den Begriff 

"Hauptwohnsitz" ersetzt. 

21. Im § 22 wird aLs zweiter Satz eingefügt: 

"§ 17 giLt." 

22. § 22 a samt überschrift Lautet: 

"Verwendung personenbezogener Daten 

§ 22 a. (1) Die Paßbehörden dürfen personenbezogene Daten nur 

verwenden} wenn dies zur ErfüLLung der ihnen übertragenen Rufga

ben erforderLich ist. 

(2) Die Paßbehörden sind ermächtigt} bei Verfahren} die sie nach 

diesem Bundesgesetz zu führen haben} autornationsunterstützte 

Datenverarbeitung einzusetzen. Dabei dürfen sie die ermitteLten 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person verarbeiten. Die 

Verfahrensdaten sind zu Löschen} sobaLd sie nicht mehr benötigt 

werden} spätestens aber fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft 

der Entscheidung." 
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23. § 22 b samt überschrift Lautet: 

"ZentraLe InformationssammLungj 

ErmittLung} Verarbeitung und übermittLung 

§ 22 b. (1) Die Behörden (§ 16) dürfen Namen) GeschLecht) Geburts

datum) Geburtsort) Hauptwohnsitz bei AussteLLung) Größe) Augenfar

be} besondere Kennzeichen des Paßinhabers sowie Namen) Geburtsda

tum) GeschLecht der im Paß miteingetragenen Kinder des Paßin

habers sowie die Ausstellungsbehörde) das Ausstellungsdatum) die 

Paßnummer und die Gültigkeitsdauer im Rahmen einer ZentraLen 

Informationssammlung verarbeiten (Personendatensatz). 

(2) Die Paßbehörden dürfen Namen) GeschLecht) frühere Namen) 

staatsangehörigkeit) Geburtsdatum) Geburtsort und Wohnanschrift) 

Namen der ELtern und ALiasdaten einer Person ermitteLn und im 

Rahmen einer ZentraLen Informationssammlung samt dem für die 

Speicherung maßgebenden Grund und aLLenfaLLs Ausstellungsbehörde) 

Ausstellungsdatum) Nummer und Gültigkeitsdauer des Reisepasses 

oder Paßersatzes verarbeiten) wenn 

1. der Reisepaß oder Paßersatz der betroffenen Person aLs 

verLoren oder entfremdet gemeLdet ist) oder 

2. der betroffenen Person ein Reisepaß oder Paßersatz gemäß 

§ 15 Abs. 1 entzogen oder versagt worden ist. 

(3) Die Paßbehörden sind ermächtigt) die von ihnen in der Zentra

Len Informationssammlung gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

benützen. übermittLungen der gemäß Abs. 1 und Abs. 2 verarbeite

ten Daten sind an die Paßbehörden) die Sicherheitsbehörden und 

staatsanwaltschaftlichen Behörden für deren Tätigkeit im Dienste 

der Strafrechtspflege zuLässig. Im übrigen sind übermittLungen 

nur zuLässig) wenn hiefür eine ausdrückLiche gesetzLiche Ermächti

gung besteht. 
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(4) In Auskünften gemäß § 11 des Datenschutzgesetzes} die aus den 

Datenverarbeitungen gemäß Abs. 1 und Abs. 2 verLangt werden} 

haben die Paßbehörden auch jede andere Paßbehörde zu nennen} die 

gemäß Abs. 1 und Abs 2 Daten der betroffenen Person in der Zentra

Len Informationssammlung verarbeitet. Davon kann Abstand genommen 

werden} wenn der Umstand der betroffenen Person bekannt ist." 

24. § 22 c samt überschrift Lautet: 

"ZentraLe InformationssammLungj 

Löschung 

§ 22 c. (1) Personenbezogene Daten} die gemäß § 22 b Abs. 1 verar

beitet werden} sind fünf Jahre nach AbLauf der Letzten GüLtig

keitsdauer eines Reisepasses nach § 3 Abs. 1 Z. 1} 3 und 4 phy

sisch zu Löschen. 

(2) Wurde für eine Person ausschLießLich ein provisorischer ge

wöhnLicher Reisepaß ausgesteLLt} so sind diese Daten unmitteLbar 

nach Einzug dieses Reisepasses zu Löschen. 

(3) Daten miteingetragener Kinder sind unmitteLbar nach Strei

chung dieser Eintragung zu Löschen." 

(4) Personenbezogene Daten} die gemäß § 22 b Abs. 2 verarbeitet 
werden} sind 

1. in den FäLLen der Z. 1 fünf Jahre nach AbLauf der GüLtig

keitsdauer des Reisepasses oder Paßersatzes und 

2. in den FäLLen der Z. 2 nach WegfaLL des Versagungsgrundes 

physisch zu Löschen." 
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25. § 24 Lautet: 

" § 2 4. (1) We r 

1 . 

2 . 

rechtswidrig ein- oder ausreist (§ 2), oder 

einen Reisepaß entgegen der VerpfLichtung des § 4a 

Abs. 2 oder des § 15 Abs. 6 nicht zurücksteLLt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer GeLdstrafe 

bis zu 30.000 S oder mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen zu be

strafen. Im WiederhoLungsfaLL sind GeLdstrafe und Freiheitsstrafe 

nebeneinander zu verhängen. 

(2) Die Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren obLiegt den 

Bezirksverwaltungsbehörden, im Wirkungsbereich einer BundespoLi

zeidirektion dieser." 

26. § 25 Lautet: 

"§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit .............. in Kraft. 

Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem 

seiner Kundmachung foLgenden Tag erLassen werden. Sie treten 

jedoch frühestens gemeinsam mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ausgesteLLten 

gewöhnLichen Reisepässe, Dienstpässe, Diplomatenpässe, SammeLrei

sepässe und PersonaLausweise geLten aLs nach diesem Bundesgesetz 

mit der Maßgabe ausgesteLLt, daß bei Reisepässen gemäß § 3 Abs. 1 

Z. 3 und 4 eine VerLängerung der Gültigkeitsdauer nicht zuLässig 

ist. 

(3) Provisorische gewöhnLiche Reisepässe sind bis auf weiteres 

nach dem Muster der AnLage 1a des Paßgesetzes 1992, BGBL.Nr. 839, 

auszusteLLen. Die AnLagen 2 und 3 des Paßgesetzes 1992, BGBL.Nr. 

839, bLeiben für die bis zum ............ ausgesteLLten Dienstpäs-

se und Diplomatenpässe in GeLtung." 
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27. § 25 a samt überschrift Lautet: 

"Verweisungen 

§ 25 a. (1) Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundes

gesetze sind aLs Verweisungen auf die jeweiLs geLtende Fassung zu 

verstehen. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des Paßge

setzes verwiesen wird} treten an deren SteLLe die entsprechenden 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes." 
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TEXTGEGENüBER5TELLUNG 

GeLtende Fassung: 

Paßgesetz 1992 

§ 3. (1) Reisepässe werden 

ausgesteLLt aLs 

1. gewöhnLiche Reisepässe 

nach dem Muster der 

AnLage 1) 

2 . 

3 . 

Dienstpässe nach dem 

Muster der AnLage 2) 

Diplomatenpässe nach 

dem Muster der AnLage 3. 

(2) Die Reisepässe umfassen 

32 Seiten. Sie dürfen nicht mit 

Zusatzblättern versehen werden. 

VorgeschLagene Fassung: 

Paßgesetz-NoveLLe 1995 

§ 3. (1) Reisepässe werden 

ausgesteLLt aLs 

1. gewöhnLiche Reisepässe) 

2. provisorische gewöhnLiche 

Reisepässe) 

3. Dienstpässe) 

4. Diplomatenpässe. 

(2) Form und InhaLt der 

Reisepässe werden durch 

Verordnung des Bundesministers 

für Inneres bestimmt. Diese 

hat unter Bedachtnahme auf die 

Handhabbarkeit und FäLschungs

sicherheit jedenfaLLs Angaben 

über das Format) den Einband) 

die AnzahL der Seiten) die 

kunststoffbeschichtete Seite 

sowie die maschinenLesbare 

Zone zu enthaLten. 
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GeLtende Fassung: 

§ 4. GewöhnLiche Reisepässe} 

Dienstpässe und DipLomaten

pässe dürfen nur für 

Personen ausgesteLLt 

werden} die die staats

bürgerschaft besitzen. 

- 2 -

Das gLeiche giLt für die 

VerLängerung der GüLtigkeits

dauer von Dienstpässen und 

Diplomatenpässen. 

VorgeschLagene Fassung: 

, 
§ 4. GewöhnLiche Reisepässe} 

provisorische gewöhnLiche 

Reisepässe} Dienstpässe und 

Diplomatenpässe dürfen nur 

für Personen ausgesteLLt 

werden} die die staats

bürgerschaft besitzen. 

Das gLeiche giLt für die 

VerLängerung der GüLtigkeits

dauer von Dienstpässen 

und Diplomatenpässen. 

Provisorische gewöhnLiche 

Reisepässe 

§ 4a. (1) Provisorische ge

wöhnLiche Reisepässe sind 

auszusteLLen} wenn 

1. der Zeitraum} innerhaLb 

dessen der Paßwerber den 

Reisepaß benötigt} zur 

RussteLLung eines gewöhnLi

chen Reisepasses nicht aus

reicht} oder 

2. der Paßwerber vor einer aus 

persönLichen oder berufLi

chen Gründen wichtigen und 

unaufschiebbaren Reise 

vorübergehend nicht über 

seinen gewöhnLichen Reise

paß verfügt, oder 

3. der Reisepaß nur zur Ein

reise in das Bundesgebiet 

benötigt wird. 
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GeLtende Fassung: 

§ 5. (1) Dienstpässe sind 

auszusteLLen für 

1 . 

2 . 

3. Beamte des Höheren Dienstes 

und die ihnen gLeichzuhaLten

den Vertragsbediensteten des 

Bundes und der Länder} wenn 

die AussteLLung eines Dienst

passes aus dienstLichen Gründen 

geboten ist} 

§ 6. (1) Diplomatenpässe sind 

auszusteLLen für 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

den Bundespräsidenten} 

die Präsidenten des 

NationaLrates} den 

Vorsitzenden des Bundes

rates sowie seine 

SteLLvertreter} 

die MitgLieder der 

Bundesregierung und die 

Staatssekretäre} 

die Präsidenten und die 

VorgeschLagene Fassung: 

(2) Mit AussteLLung eines ge

wöhnLichen Reisepasses ist 
, 

ein zuvor ausgesteLLter provi-

sorischer gewöhnLicher Reise

paß der Ausstellungsbehörde 

direkt oder im Wege einer 

anderen Paßbehörde zurückzu

steLLen. 

§ 5. (1) Dienstpässe sind 

auszusteLLen für 

1 . 

2 . 

3. Beamte und Vertragsbedien

stete des Bundes und der 

Länder} wenn das für ihre 

Dienstrechtsangelegenheiten 

zuständige oberste VerwaL

tungsorgan bestätigt} daß 

die AussteLLung eines 

Dienstpasses aus dienstLi

chen Gründen geboten ist} 

§ 6. (1) Diplomatenpässe sind 

auszusteLLen für 

1. den Bundespräsidenten} 

2. die Präsidenten des 

NationaLrates} den 

Präsidenten sowie die 

Vizepräsidenten des 

Bundesrates} 

3. die MitgLieder der 

Bundesregierung und 

die Staatssekretäre} 

4. die Präsidenten und die 
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5 . 

6 . 

GeLtende Fassung: 

Vizepräsidenten der 

Höchstgerichte) 

den Präsidenten und den 

Vizepräsidenten des 

Rechnungshofes und 

die Beamten des Höheren 

Auswärtigen Dienstes 

sowie deren Ehegatten 

- 4 -

und minderjährige Kinder} 

wenn sie mit diesen im 
gemeinsamen HaushaLt Leben. 

§ 9. (4) In gewöhn Liehe 

Reisepässe} Dienstpässe und 

Diplomatenpässe dürfen nur 

minderjährige Staatsbürger 

miteingetragen werden. 

(5) Die Miteintragung ist 

von Amts wegen zu Löschen} wenn 

1 . 

2 . an LäßLich einer paßbehörd-

Lichen AmtshandLung 

festgesteLLt wird} daß der 

Minderjährige das 

12. Lebensjahr voLLendet 

hat. 

VorgeschLagene Fassung: 

Vizepräsidenten der 

Höchstgerichte} 
, 

5. den Präsidenten und den 

Vizepräsidenten des 

Rechnungshofes} 

6. die MitgLieder der 

Volksanwaltschaft und 

7. die Beamten des Höheren 

Auswärtigen Dienstes sowie 

deren Ehegatten und minder

jährige Kinder} wenn sie 

mit diesen im gemeinsamen 

HaushaLt Leben. 

§ 9. (4) In Reisepässe dürfen 

nur minderjährige Staatsbürger 

miteingetragen werden. 

(5) Die Miteintragung ist von 

Amtswegen zu Löschen} wenn 

1 . 

2. Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen} daß durch 

einen Auslandsaufenthalt 

des Minderjährigen sein 

WohL beeinträchtigt wäre} 

oder 

3. anLäßLich einer paßbehörd

Lichen AmtshandLung 

festgesteLLt wird} daß der 
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GeLtende Fassung: 

§ 13. (1) GewöhnLiche Reisepässe, 

Dienstpässe und Diplomatenpässe 

sind mit einem Geltungsbereich 

für aLLe staaten der WeLt aus

zusteLLen, es sei denn, daß 

§ 14. (1) Die AussteLLung, 

die VerLängerung der GüLtig

keitsdauer, die Erweiterung 

des Geltungsbereiches und 

die ~nderung eines Reisepasses 

sind zu versagen, wenn 

1. sich der Paßwerber über 

seine Person nicht genügend 

auszuweisen vermag, oder 

2. die Freizügigkeit des Paß-

VorgeschLagene Fassung: 

Minderjährige das 

12. Lebensjahr voLLendet 

hat. 

Gültigkeitsdauer des 

provisorischen gewöhnLichen 

Reisepasses 

§ 11a. Provisorische gewöhnLi

che Reisepässe sind mit einer 

Gültigkeitsdauer von Längstens 

einem Jahr auszusteLLen. § 11 

Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 giLt. 

Die VerLängerung der GüLtig

keitsdauer ist unzuLässig. 

§ 13. (1) Reisepässe sind mit 

einem Geltungsbereich für 

aLLe staaten der WeLt aus

zusteLLen, es sei denn, daß 

§ 14. (1) Die AussteLLung, 

die VerLängerung der GüLtig

keitsdauer, die Erweiterung 

des Geltungsbereiches und 

die ~nderung eines Reisepasses 

sind zu versagen, wenn 

1. der Paßwerber seine 

Identität nicht nachzu

weisen vermag, oder 

2. die Freizügigkeit des Paß-
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GeLtende Fassung: 

werbers auf Grund gesetzLicher 

Bestimmungen beschränkt ist} 

oder 

3. Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen} daß der 

Paßwerber den Reisepaß 

benützen wiLL} um sich 

einer wegen einer ge

richtLich strafbaren 

HandLung} die mit mehr 

aLs sechs Monaten Freiheits

strafe bedroht ist} einge

Leiteten StrafverfoLgung oder 

StrafvoLLstreckung} die im 

InLand gegen ihn schwebt} 

zu entziehen} oder 

VorgeschLagene Fassung: 

werbers auf Grund gesetzLi

cher Bestimmungen be

schränkt ist} oder 

3. Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen) daß 

a) der Paßwerber den 

Reisepaß benützen wiLL} 

um sich einer wegen 

b) 

einer gerichtLich straf

baren HandLung} die mit 

mehr aLs sechs Monaten 

Freiheitsstrafe bedroht 

ist} eingeLeiteten Straf

verfoLgung oder Straf-

voLLstreckung im InLand 

zu entziehen} oder 

der Paßwerber den Reisepaß 

benützen wiLL} um ZoLLvor-

schriften zu übertreten 

oder zu umgehen} oder 

c) der Paßwerber den Reisepaß 

benützen wiLL} um die 

rechtswidrige Ein- oder 

Ausreise eines Fremden zu 

fördern} gLeichgüLtig ob 

sie vor oder nach dem 

Grenzübertritt oder während 

des AufenthaLts des Fremden 

im Bundesgebiet erfoLgt} 

oder 

d) der Paßwerber den Reisepaß 

benzützen wiLL} um iLLega

Len HandeL mit Waffen} 

Kriegsmaterial} radioakti

ven Stoffen oder mit Gegen

ständen zu betreiben} die 

der Sicherheitskontrolle 
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GeLtende Fassung: 

4. Tatsachen die Annahme recht

fertigen} daß der Paßwerber 

den Reisepaß benützen wiLL} 

um Zollvorschriften zu über

treten oder zu umgehen} oder 

5. Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen} daß durch 

den AufenthaLt des Paßwerbers 

im AusLand die innere oder 

äußere Sicherheit der RepubLik 

österreich gefährdet würde. 

(2) Von den Bestimmungen des 

Abs. 1 ist insoweit eine Aus

nahme zuLässig} aLs der Reise

paß nur zur Einreise in das 

VorgeschLagene Fassung: 

nach dem Sicherheitskon

trollgesetz 1991} BGBL.Nr. 
, 

441/1992} unterLiegen} oder 

e) der Paßwerber den Reisepaß 

benützen wiLL} um Personen 

der gewerbsmäßigen Unzucht 

in einem anderen staat aLs 

in dem} dessen staatsangehö

rigkeit sie besitzen oder 

in dem sie ihren gewöhnLi

chen AufenthaLt haben} 

zuzuführen oder sie hiefür 

anzuwerben} oder 

f) der Paßwerber den Reisepaß 

benützen wiLL} um durch 

einen AufenthaLt im AusLand 

im großen Ausmaß die Gesund

heit von Menschen durch 

Suchtgift zu gefährden} 

oder 

g) durch den AufenthaLt des 

Paßwerbers im AusLand die 

innere oder äUßere Sicher

heit der RepubLik öster

reich gefährdet würde. 

(2) Von den Bestimmungen des 

Abs. 1 ist eine Ausnahme nur 

gemäß § 4a Abs. 1 Z 3 zu

Lässig. In diesem FaLL sind 

411/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 54

www.parlament.gv.at



GeLtende Fassung: 

Bundesgebiet benötigt wird. 

In diesem FaLLe sind die 

Gültigkeitsdauer und der 

Geltungsbereich des 

Reisepasses in dem zur 

Einreise erforderLichen 

Ausmaß festzusetzen. 

§ 15. (2) Von der Bestimmung 

- 8 -

des Abs. 1 ist insoweit eine 

Ausnahme zuLässig} aLs der 

Reisepaß nur zur Einreise in das 

Bundesgebiet benötigt wird. In 

diesem FaLLe sind die GüLtig

keitsdauer und der GeLtungs

bereich des Reisepasses 

in dem zur Einreise 

erforderLichen Ausmaß 

einzuschränken. 

(3) Ein Reisepaß ist außer 

den in Abs. 1 erwähnten FäLLen 

auch dann zu entziehen} wenn 

1. eine Eintragung der Paßbe

hörde unkenntLich geworden 

ist, oder 

2. das LichtbiLd fehLt oder 

es die Identität des Inhabers 

nicht mehr zweifelsfrei er

kennen Läßt, oder 

3. der Reisepaß nicht mehr 

voLLständig ist (§ 3). 

VorgeschLagene Fassung: 

die Gültigkeitsdauer und der 

Geltungsbereich des pro

visorischen gewöhnLichen 

Reisepasses in dem zur 

Einreise erforderLichen 

Ausmaß festzusetzen. 

§ 15. (2) Von der Bestimmung 

des Abs. 1 ist eine Ausnahme 

nur gemäß § 4a Abs. 1 Z 3 

zuLässig. In diesem FaLL 

sind die Gültigkeitsdauer 

und der Geltungsbereich 

des provisorischen gewöhn

Lichen Reisepasses in dem 

zur Einreise erforderLichen 

Ausmaß festzusetzen. 

(3) Ein Reisepaß} der vom 

Paßinhaber der Behörde 

nicht ohne weiteres zurück

gesteLLt wird, ist zu ent

ziehen} wenn 

1. eine Eintragung der Paß

behörde unkenntLich oder 

unrichtig geworden ist, 

oder 

2. die Voraussetzungen des 

§ 9 Abs. 5 Z 2 vorLiegen} 

oder 

3. das LichtbiLd fehLt oder 

es die Identität des 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Inhabers nicht mehr zwei

felsfrei erkennen Läßt) 

oder 

4. er verfäLscht) nicht mehr 

voLLständig (§ 3) oder aus 

sonstigen Gründen unbrauch

bar geworden ist) oder 

5. die Ausstellungsbehörde von 

der Verwendung eines aLs 

verLoren oder entfremdet 

gemeLdeten Reisepasses 

Kenntnis erLangt. 

(4) In den FäLLen des Abs. 3 

Z. 1 bis 3 ist der Reisepaß 

nach erfoLgter Berichtigung) 

sofern eine Neuausstellung 

nicht erforderLich ist) von 

amtswegen unverzügLich wieder 

auszufoLgen. 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 und 

3 ist ein bei AussteLLung 

eines gewöhnLichen Reisepasses 

nicht zurückgesteLLter proviso

rischer gewöhnLicher Reisepaß 

(§ 4a Abs. 2) zu entziehen. 

(6) VoLLstreckbar 

Reisepässe sind der 

Lungsbehörde direkt 

entzogene 

AussteL

oder im 

Wege einer anderen Paßbehörde 

unverzügLich zurückzusteLLen. 
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GeLtende Fassung: 

§ 16. (1) Die AussteLLung) die 

VerLängerung der GüLtigkeits

dauer) die Erweiterung des 

Geltungsbereiches) die ~nderung) 

die Entziehung und die Ein

schränkung von Reisepässen 

obLiegen 

1. bei gewöhnlichen Reisepässen 

im InLand den Bezirksver

waltungsbehörden) im 

örtLichen Wirkungsbereich 

einer Bundespolizeidirektion 

dieser) im Ausland den Ver

tretungsbehördenj 

(2) Die örtliche Zuständigkeit 

richtet sich im InLand nach dem 

Wohnsitz und in ErmangeLung 

eines soLchen nach dem Aufent

haLt im Bundesgebiet) im Aus

Land nach dem AufenthaLt. Ein 

Wohnsitz im Bundesgebiet steht 

der örtLichen Zuständigkeit 

der Vertretungsbehörden nicht 

entgegen. 

(3) Wenn eine Person) die 

im Bundesgebiet einen Wohnsitz 

hat) gLaubhaft macht) daß der 

Besitz eines güLtigen ge

wöhnLichen Reisepasses für 

eine aus persönLichen oder be

rufLichen Gründen wichtige und 

VorgeschLagene Fassung: 

§ 16. (1) Die AussteLLung) die 

Verlängerung der Gültigkeits-
, 

dauer) die Erweiterung des 

Geltungsbereiches) die ~nde

rung) die Entziehung und die 

Einschränkung von Reisepässen 

obLiegen 

1. bei gewöhnLichen und 

provisorischen gewöhnLichen 

Reisepässen im InLand den 

Bezirksverwaltungsbehörden) 

im örtlichen Wirkungsbe

reich einer Bundespolizei

direktion dieser) im Aus 

Land den Vertretungsbehör

denj 

(2) Die örtLiche Zuständigkeit 

richtet sich im InLand nach 

dem Hauptwohnsitz und in Er

mangelung eines solchen nach 

dem AufenthaLt im Bundesge

biet) im AusLand nach dem 

AufenthaLt. Ein Hauptwohnsitz 

im Bundesgebiet steht der 

örtLichen Zuständigkeit der 

Vertretungsbehörden nicht 

entgegen. 

(3) Wenn eine Person, die 

im Bundesgebiet den Haupt

wohnsitz hat) gLaubhaft macht, 

daß der Besitz eines güLtigen 

provisorischen gewöhnLichen 

Reisepasses für eine aus per

sönLichen oder berufLichen 
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GeLtende Fassung: 

unaufschiebbare Reise notwendig 

ist, kann eine paßbehördliche 

AmtshandLung im InLand mit Zu

stimmung der nach dem Wohnsitz 

örtLich zuständigen Behörde 

von jeder anderen sachLich zu

ständigen Behörde, in deren 

Bereich sich diese Person 

aufhäLt, vorgenommen werden. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 3 geLten für die Mitein

tragung von Kindern und die Ver

Längerung der Gültigkeitsdauer 

der Miteintragung mit der 

Maßgabe sinngemäß, daß die 

örtLiche Zuständigkeit im InLand 

durch den Wohnsitz} in Er

mangeLung eines soLchen oder 

im AusLand durch den AufenthaLt 

des Paßinhabers bestimmt wird. 

§ 19. (5) Die AussteLLung, die 

Entziehung und die Einschränkung 

von PersonaLausweisen sowie 

die Miteintragung von Kindern 

in PersonaLausweisen obLiegt 

den Bezirksverwaltungsbehörden, 

im örtLichen Wirkungsbereich 

von Bundespolizeibehörden 

diesen} die Entziehung und die 

VorgeschLagene Fassung: 

Gründen wichtige und unauf

schiebbare Reise notwendig 
, 

ist, kann eine paßrechtliche 

AmtshandLung im InLand mit Zu

stimmung der nach dem Haupt

wohnsitz örtLich zuständigen 

Behörde von jeder anderen 

sachLich zuständigen Behörde, 

in deren Bereich sich diese 

Person aufhäLt, in Form der 

AussteLLung eines provisori

schen gewöhnLichen Reisepasses 

vorgenommen werden. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 geLten 

für die Miteintragung von 

Kindern mit der Maßgabe, daß 

die örtLiche Zuständigkeit im 

InLand durch den Hauptwohn

sitz, in ErmangeLung eines 

soLchen oder im AusLand durch 

den AufenthaLt des Paßin

habers bestimmt wird. 

§ 19. (5) Die AussteLLung, die 

Entziehung und die Einschrän

kung von PersonaLausweisen 

sowie die Miteintragung von 

Kindern in PersonaLausweisen 

obLiegt den BezirksverwaL

tungsbehörden, im örtLichen 

Wirkungsbereich einer Bundes

polizeidirektion von dieser} 
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Geltende Fassung: 

Einschränkung der GüLtigkeits

dauer von PersonaLausweisen auch 

den Vertretungsbehörden. 

(6) Die örtLiche Zuständigkeit 

richtet sich im InLand nach 

dem Wohnsitz} in ErmangeLung 

eines soLchen nach dem Auf

enthaLt im Bundesgebietj im 

AusLand nach dem AufenthaLt. 

Ein Wohnsitz im Bundesgebiet 

steht der örtLichen Zuständig

keit der Vertretungsbehörden 

nicht entgegen. 

(8) Die örtLiche Zuständigkeit 

für die Miteintragung von 

Kindern in PersonaLausweisen 

wird durch den Wohnsitz} in 

ErmangeLung eines soLchen 

durch den AufenthaLt des 

Inhabers des PersonaLaus

weises bestimmt. 

§ 20. (5) Die AussteLLung von 

SammeLreisepässen obLiegt den 

Bezirksverwaltungsbehörden} 

im örtLichen Wirkungsbereich 

von Bundespolizeibehörden 

diesen. 

(6) Die örtLiche Zuständigkeit 

richtet sich nach dem Wohnsitz 

des ReiseLeiters. 

Vorgeschlagene Fassung: 

die Entziehung und die Ein

schränkung der GüLtigkeits-
, 

dauer von PersonaLausweisen 

auch den Vertretungsbehörden. 

(6) Die örtLiche Zuständigkeit 

richtet sich im InLand nach 

dem Hauptwohnsitz} in Ermange

Lung eines soLchen nach dem 

AufenthaLt im Bundesgebietj 

im AusLand nach dem Aufent

haLt. Ein Hauptwohnsitz im 

Bundesgebiet steht der 

örtLichen Zuständigkeit der 

Vertretungsbehörden nicht 

entgegen. 

(8) Die örtLiche Zuständigkeit 

für die Miteintragung von 

Kindern in PersonaLausweisen 

wird durch den Hauptwohnsitz} 

in ErmangeLung eines soLchen 

durch den AufenthaLt des In

habers des PersonaLausweises 

bestimmt. 

§ 20. (5) Die AussteLLung von 

SammeLreisepässen obLiegt den 

Bezirksverwaltungsbehörden} 

im örtLichen Wirkungsbereich 

einer Bundespolizeidirektion 

von dieser. 

(6) Die örtLiche Zuständigkeit 

richtet sich nach dem Haupt

wohnsitz des ReiseLeiters. 
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GeLtende Fassung: 

§ 22. Die Vertretungsbehörden 

haben bei den im § 16 Abs. 1 

sowie im § 19 Abs. 5 genannten 

AmtshandLungen das AVG mit 

Ausnahme der §§ 76 bis 78 

anzuwenden. über die Berufung 

gegen einen Bescheid} der 

auf Grund dieser Bestimmung 

von einer Vertretungsbehörde 

erLassen worden ist} ent

scheidet der Bundesminister 

für Inneres. Dieser ist für 

diesen Bereich auch die 

sachLich in Betracht kommende 

Oberbehörde im Sinne des AVG. 

VorgeschLagene Fassung: 

§ 22. Die Vertretungsbehörden 
, 

haben bei den im § 16 Abs. 1 

sowie im § 19 Abs. 5 genannten 

AmtshandLungen das AVG mit 

Ausnahme der §§ 76 bis 78 

anzuwenden. § 17 giLt. über 

die Berufung gegen einen Be

scheid} der auf Grund dieser 

Bestimmung von einer Ver

tretungsbehörde erLassen 

worden ist} entscheidet der 

Bundesminister für Inneres. 

Dieser ist für diesen Bereich 

auch die sachLich in Be

tracht kommende Oberbehörde im 

Sinne des AVG. 

Verwendung personenbezogener 

Daten 

§ 22a. (1) Die Paßbehörden 

dürfen personenbezogene Daten 

nur verwenden} wenn dies zur 

ErfüLLung der ihnen übertrage

nen Aufgaben erforderLich ist. 

(2) Die Paßbehörden sind er

mächtigt} bei Verfahren} die 

sie nach diesem Bundesgesetz 

zu führen haben} automationsun

terstützte Datenverarbeitung 

einzusetzen. Dabei dürfen sie 

die ermitteLten personenbezoge

nen Daten der betroffenen 

Person verarbeiten. Die Verfah-
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Geltende Fassung: VorgeschLagene Fassung: 

rensdaten sind zu Löschen) 

sobaLd sie nicht mehr benötigt 

werden) spätestens aber fünf 

Jahre nach Eintritt der 

Rechtskraft der Entscheidung. 

Zentrale Informationssammlungj 

ErmittLung, Verarbeitung und 

übermittlung 

§ 22b. (1) Die Behörden 

(§ 16) dürfen Namen) 

schLecht) Geburtsdatum) 

Ge

Ge-

burtsort) Hauptwohnsitz bei 

AussteLLung) Größe) Augenfar

be) besondere Kennzeichen des 

Paßinhabers sowie Namen) Ge

burtsdatum) GeschLecht der im 

Paß miteingetragenen Kinder 

des Paßinhabers sowie die 

RussteLLungsbehörde) das Rus

stellungsdatum) die Paßnummer 

und die Gültigkeitsdauer im 

Rahmen einer ZentraLen Informa

tionssammlung verarbeiten 

(Personendatensatz). 

(2) Die Paßbehörden dürfen 

Namen} GeschLecht} frühere 

Namen} staatsangehörigkeit} 

Geburtsdatum) Geburtsort und 

Wohnanschrift} Namen der EL

tern und RLiasdaten einer 

Person ermitteLn und im Rahmen 

einer ZentraLen Informations

sammlung samt dem für die 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Speicherung maßgebenden Grund 

und aLLenfaLLs AussteLLungsbe-
, 

hörde, Ausstellungsdatum, 

Nummer und Gültigkeitsdauer 

des Reisepasses oder Paßer

satzes verarbeiten, wenn 

1. der Reisepaß oder Paßersatz 

der betroffenen Person aLs 

verLoren oder entfremdet 

gemeLdet ist, oder 

2. der betroffenen Person ein 

Reisepaß oder Paßersatz 

gemäß § 15 Abs. 1 entzogen 

oder versagt worden ist. 

(3) Die Paßbehörden sind er

mächtigt, die von ihnen in der 

ZentraLen Informationssammlung 

gespeicherten personenbezoge

nen Daten zu benützen. über

mittLungen der gemäß Abs. 1 

und 2 verarbeiteten Daten sind 

an die Paßbehörden, die Sicher

heitsbehörden und staatsanwaLt

schaftlichen Behörden für 

deren Tätigkeit im Dienste der 

Strafrechtspflege zuLässig. Im 

übrigen sind übermittLungen 

nur zuLässig, wenn hiefür eine 

ausdrückLiche gesetzLiche 

Ermächtigung besteht. 

(4) In Auskünften gemäß 

§ 11 des Datenschutzgesetzes, 

die aus den Datenverarbeitun

gen gemäß Abs. 1 und 2 ver

Langt werden, haben die Paß-
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GeLtende Fassung: VorgeschLagene Fassung: 

behörden auch jede andere 

Paßbehörde zu nennen) die 

gemäß Abs. 1 und 2 Daten der 

betroffenen Person in der 

ZentraLen Informationssammlung 

verarbeitet. Davon kann Ab

stand genommen werden) wenn 

der Umstand der betroffenen 

Person bekannt ist. 

ZentraLe InformationssammLungj 

Löschung 

§ 22c. (1) Personenbezogene 

Daten) die gemäß § 22 b Abs. 1 

verarbeitet werden) sind fünf 

Jahre nach AbLauf der Letzten 

Gültigkeitsdauer eines Reise

passes nach § 3 Abs. 1 Z. 1} 3 

und 4 physisch zu Löschen. 

(2) Wurde für eine Person 

ausschLießLich ein provisori

scher gewöhnLicher Reisepaß 

ausgesteLLt} so sind diese 

Daten unmitteLbar nach Einzug 

dieses Reisepasses zu Löschen. 

(3) Daten miteingetrag~ner 

Kinder sind unmitteLbar nach 

Streichung dieser Eintragung 

zu Löschen. 

(4) Personenbezogene Daten} 

die gemäß § 22 b Abs. 2 verar

beitet werden} sind 
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GeLtende Fassung: 

§ 24. (1) Wer entgegen den Be

stimmungen dieses Bundesge

setzes in das Bundesgebiet 

einreist oder aus diesem aus

reist) begeht) insoweit nicht 

ein gerichtLich strafbarer 

Tatbestand vorLiegt) eine 

Verwaltungsübertretung und 

wird von der BezirksverwaL

tungsbehörde) im örtLichen 

Wirkungsbereich einer Bundes

polizeidirektion von dieser) 

mit einer GeLdstrafe bis zu 

30.000 5 oder mit einer Frei

heitsstrafe bis zu sechs 

Wochen beLegt. Bei erschweren

den Umständen sind GeLdstrafe 

und Freiheitsstrafe neben

einander zu verhängen. 

(2) Die Verjährungsfrist 

(§ 31 Abs. 1 des VerwaLtungs

strafgesetzes 1991 (VstG), 

BGBL.Nr. 52> beträgt bei Ver

waLtungsübertretungen nach dem 

Abs. 1 sechs Monate. 

VorgeschLagene Fassung: 

1. in den FäLLen der Z. 1 fünf 

Jahre nach AbLauf der GüL-
, 

tigkeitsdauer des Reisepas-

ses oder Paßersatzes und 

2. in den FäLLen der Z. 2 nach 

WegfaLL des Versagungsgrun

des physisch zu Löschen. 

§ 24. (1) Wer 

1. rechtswidrig ein- oder 

ausreist (§ 2») oder 

2. einen Reisepaß entgegen 

der VerpfLichtung des § 4a 

Abs. 2 oder des § 15 Abs. 6 

nicht zurücksteLLt) 

begeht eine VerwaLtungsüber

tretung und ist mit einer 

GeLdstrafe bis zu 30.000 5 

oder mit Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Wochen zu 

bestrafen. Im WiederhoLungs

faLL sind GeLdstrafe und Frei

heitsstrafe nebeneinander zu 

verhängen. 

(2) Die Durchführung der Ver

waLtungsstrafverfahren obLiegt 

den BezirksverwaLtungsbehör

den) im Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeidirektion dieser. 
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GeLtende Fassung: 

§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz 

tritt mit 1. Jänner 1993 

in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes tritt 

das Paßgesetz 1969 außer Kraft. 

(3) Die vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes ausge

steLLten gewöhnLichen Reise

pässe, Dienstpässe, DipLoma

tenpässe, SammeLreisepässe und 

PersonaLausweise geLten aLs 

nach diesem Bundesgesetz 

ausgesteLLt. 

VorgeschLagene Fassung: 

§ 25. (1) Dieses Bundesgesetz 

tritt mit .............. . 

in Kraft. Verordnungen auf 

Grund dieses Bundesgesetzes 

können bereits ab dem seiner 

Kundmachung foLgenden Tag 

erLassen werden. Sie treten 

jedoch frühestens gemeinsam 

mit diesem Bundesgesetz in 

Kraft. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes ausge

steLLten gewöhnLichen Reisepäs

se, Dienstpässe, DipLomatenpäs

se, SammeLreisepässe und Perso

naLausweise geLten aLs nach 

diesem Bundesgesetz mit der 

Maßgabe ausgesteLLt, daß bei 

Reisepässen gemäß § 3 Abs. 1 

Z 3 und 4 eine VerLängerung 

der Gültigkeitsdauer nicht 

zuLässig ist. 

(3) Provisorische gewöhnLiche 

Reisepässe sind bis auf wei

teres nach dem Muster der An

Lage 1a des Paßgesetzes 1992) 

BGBL.Nr. 839, auszusteLLen. 

Die AnLagen 2 und 3 des Paß

gesetzes 1992, BGBL.Nr. 839) 

bLeiben für die bis zum 

ausgesteLLten 

Dienstpässe und DipLomatenpäs

se in GeLtung. 
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Geltende Fassung: 

- 19 -
Vorgeschlagene Fassung: 

Verweisungen 

§ 25a. (1) Verweisungen in 

diesem Bundesgesetz auf andere 

Bundesgesetze sind aLs Verwei

sungen auf die jeweiLs geLten

de Fassung zu verstehen. 

(2) Soweit in anderen Bundesge

setzen auf Bestimmungen des 

Paßgesetzes verwiesen wird, 

treten an deren SteLLe die 

entsprechenden Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes. 
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VOR B L R T T 

ProbLem: 

Die zunehmende} internationaL organisierte Fälschungskriminalität 

macht die Einführung eines Reisepasses} der der neuesten Sicher

heitstechnik entspricht} notwendig. ObwohL das EG-Recht keine 

zwingenden Normen betreffend die einheitLiche GestaLtung von 

Reisepässen vorsieht} Läßt der bevorstehende Beitritt österreichs 

zur Europäischen Union die AngLeichung an den Europäischen Sicher

heitsstandard angezeigt scheinen. Darüberhinaus erweist es sich 

aLs notwendig} das geLtende Recht in einigen Bereichen} wie etwa 

dem Umgang mit personenbezogenen Daten aber auch die RegeLungen 

über die Versagung und Entziehung von Reisepässen} den geänderten 

geseLLschaftLichen Bedingungen anzupassen. 

ZieL: 

Einführung eines maschinenLesbaren und mit dem Stand der Technik 

entsprechenden Sicherheitsmerkmalen versehenen gewöhnLichen Reise

passes} Dienstpasses und Diplomatenpasses bei gLeichzeitiger 

verankerung der für eine automationsunterstützte Administration 

erforderLichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen; Neuregelung 

provisorischer Reisepässe sowie Rechtsbereinigung. 

InhaLt: 

Der Entwurf enthäLt die Ermächtigung des Bundesministers für 

Inneres} die Form und den Inhalt der Reisepässe zu bestimmen} des 

weiteren zusätzLiche Paßversagungsgründe zur Bekämpfung der 

Schleppertätigkeit und der grenzüberschreitenden organisierten 

KriminaLität} zusätzLiche Entziehungstatbestände} die den Erfah

rungen der Praxis Rechnung tragen} die Schaffung einer adrninistra

tiven Paßdatei bei gLeichzeitiger Verankerung der für das Verwen

den personenbezogener Daten notwendigen datenschutzrechtlichen 

Regelungen sowie übergangsbestimmungen betreffend die Weiter

geltung der derzeit gültigen Reisepässe. 
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ALternativen: 

BeibehaLtung des gegenwärtigen Zustandes mit der Konsequenz) daß 

dem Sicherheitsbedürfnis der österreichischen BevöLkerung durch 

die zunehmende Fälschungskriminalität nicht Rechnung getragen 

wird. 

Kosten: 

Es entstehen keine zusätzLichen PersonaLkosten und kein zusätzLi

cher VerwaLtungsaufwandj die Kosten soLLen auch künftig durch die 

Paßgebühren abgegoLten werden. 

Vereinbarkeit mit EG-Vorschriften: 

Der Entwurf ist sowohL mit der EntschLießung der im Rat vereinig

ten Vertreter der Regierungen der MitgLiedstaaten der Europäi

schen Gemeinschaften vom 23. Juni 1981) ABL. Nr. C 241/1981) aLs 

auch mit der ergänzenden EntschLießung vorn 30. Juni 1982) ABL. 

Nr. C 179/1982) über die Einführung eines nach einheitLichem 

Muster gestaLteten Passes vereinbar. 
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E R L ~ U T E RUN GEN 

I. ALLgemeiner TeiL 

Die derzeit in Verwendung stehenden} durch das Bundesgesetz vom 

22. Oktober 1969 betreffend das Paßwesen {Paßgesetz 1969>} BGBL. 

Nr. 422} eingeführten Reisepässe (gewöhnLicher Reisepaß) Dienst

paß und Diplomatenpaß> entsprechen nicht mehr dem Sicherheitsstan

dard von heute. Es hätte daher jedenfaLLs demnächst eine Neuge

staLtung dieser Dokumente unter ZugrundeLegung der neuesten Er

kenntnisse auf dem Gebiet der FäLschungs- und VerfäLschungssicher

heit vorgenommen werden müssen. 

Der bevorstehende Beitritt österreichs zur Europäischen Union 

bietet nun einen günstigen Zeitpunkt für dieses Vorhaben} wobei 

die neuen Reisepässe an die Vorgaben der Europäischen Union ange

paßt werden} wie sie in der EntschLießung der im Rat vereinigten 

Vertreter der Regierungen der MitgLiedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaften vom 23. Juni 1981 und in der ergänzenden EntschLie

ßung vom 30. Juni 1982 enthaLten sind. Entsprechend diesem EU

Standard wurde nun der neue Reisepaß entwickeLt} der unter ande

rem foLgende Sicherheitsmerkmale enthäLt: 

eine besondere Papierqualität und QuaLität der Bindung; 

eine nicht-reproduzierbare und nicht ablösbare FoLie über 

dem Foto und den Eintragungen zur Person; 

mehrere kombinierte drucktechnische Spezialeffekte; 

besondere} nur im UV-Licht feststellbare MerkmaLe; 

eine Kennzeichnung der Seiten} die den Austausch einzeLner 

Seiten unmögLich macht und 

eine vöLLig neu gestaLtete Numerierung. 

Darüberhinaus weist der neue Reisepaß ein etwas kLeineres und 

damit handLicheres Format auf. Die Farbe des sogenannten "gewöhn-

411/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)38 von 54

www.parlament.gv.at



• • 
- 2 -

Lichen" Reisepasses wird in Zukunft nicht mehr grün sondern ge

dämpft dunkeLrot sein. Im übrigen ist daraufhinzuweisen) daß auch 

die Dienst- und Diplomatenpässe diesem Sicherheitsstandard ent

sprechend ausgestaLtet werden. 

Nach Durchführung intensiver Tests durch die AbteiLung für Krimi

naltechnik des Bundesministeriums für Inneres unter Anwendung 

chemischer und physikaLischer Methoden wurden die von der öster

reichischen Staatsdruckerei hergesteLLten Musterreisepässe aLs 

weitestgehend fäLschungs- bzw. verfälschungssicher begutachtet. 

Die AufLage der neuen Reisepässe ist mit einer Erhöhung der Her

steLLungskosten verbunden. Während sich derzeit die Kosten für 

den in Verwendung stehenden gewöhnLichen Reisepaß auf S 68)-- je 

ExempLar beLaufen) dürften sie sich nach der von der österreichi

schen Staatsdruckerei ersteLLten KaLkuLation für den neuen gewöhn

Lichen Reisepaß auf etwa S 120)-- erhöhen. 

Vorgesehen ist) die AussteLLung des neuen computerLesbaren Reise

passes dezentraLisiert vorzunehmen. Dies würde aLLerdings bedeu

ten) daß sämtLiche Paßbehörden) somit auch sämtLiche österreichi

sche Vertretungsbehörden in aLLer WeLt) sowohL mit einem entspre

chenden PersonaLcomputer aLs auch mit dem dazugehörigen Drucker 

auszustatten wären. Da dies aufgrund der finanzieLLen Ressourcen

knappheit nicht mögLich ist) führt der vorLiegende Gesetzesent

wurf auch aus diesem Grund den "provisorischen gewöhnLichen" 

Reisepaß ein. Dabei handeLt es sich um den bisherigen grünen 

gewöhnLichen Reisepaß. Da dieser somit nicht mit jenen Sicher

heitsmerkmalen ausgestattet ist) wie der nunmehr vorgesehene und 

diesem Dokument nur vorübergehender Charakter zukommen soLL) 

wird die absoLute Gültigkeitsdauer dieses provisorischen gewöhnLi

chen Reisepasses mit einem Jahr ab RussteLLung festgesetzt. 

österreich hat Kenntnis von den Bestrebungen der Europäischen 

Union betreffend die Einführung eines Ersatzreisedokumentes 

(Emergency TraveL Document» das für aLLe EU-Bürger geLten soLL. 

Wird dieses Dokument einem österreichischen Staatsangehörigen von 

einer ausLändischen Vertretungsbehörde ausgesteLLt und ist darin 

seine österreichische Staatsbürgerschaft und seine Identität 
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gLaubhaft gemacht} so kann er rechtmäßig mit diesem Dokument nach 

österreich einreisen (§ 2 Abs. 1)} weshaLb dieses Ersatzreisedo

kument in den vorLiegenden Gesetzesentwurf - unvorgreifLich jeg

Licher weiterer Diskussion in den zuständigen EU-Gremien - noch 

nicht aufgenommen worden ist. 

Neben zusätzLichen Paßversagungsgründen} die zur besseren Bekäm

pfung der Schleppertätigkeit und der grenzüberschreitenden organi

sierten KriminaLität in den Gesetzesentwurf aufgenommen wurden} 

sind aLs weiterer InhaLt die Schaffung einer administrativen 

Paßdatei sowie die gesetzLiche Verankerung des paßpolizeilich 

reLevanten TeiLs des eLektronischen kriminaLpoLizei Lichen Infor

matinssystems (EKIS) zu nennen. 

SchLießLich sehen die übergangsbestimmungen vor} die derzeit 

güLtigen Reisepässe sukzessive} aLso beim AusLaufen der jeweiLi

gen Gültigkeitsdauer} gegen die neuen} dem Stand der Sicherheits

technik entsprechenden Reisepässe} auszutauschen. 

Für die RegeLung dieser Materie wird der im Gesetzgebungsbereich 

des Bundes Liegende Kompetenztatbestand "Paßwesen"J Art. 10 Abs. 

1 Z 3 B-VG} in Anspruch genommen. Der Entwurf enthäLt keine Rege

Lungen} die aLs Verfassungsbestimmungen beschLossen werden müß

ten. 
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II. Besonderer TeiL 

Im foLgenden wird auf einzeLne Bestimmungen des Gesetzes nur 

insoweit eingegangen} aLs sich ~nderungen gegenüber dem geLtenden 

Recht ergeben. Inwieweit der Normenbestand erhaLten bLieb} kann 

der Textgegenüberstellung entnommen werden. 

Zu Z 1 (§ 3): 

Da einerseits nicht sämtLiche Vertretungsbehörden mit dem für die 

AussteLLung von gewöhnLichen Reisepässen notwendigen technischen 

Instrumentarium ausgerüstet werden können und anderseits in der 

Sphäre des Paßwerbers geLegene Situationen eintreten können} in 

denen nicht genügend Zeit für die AussteLLung eines gewöhnLichen 

Reisepasses vorhanden ist} sieht Abs. 1 Z 2 die Einführung des 

provisorischen gewöhnLichen Reisepasses vor. Dabei handeLt es 

sich um den nach geLtendem Recht vorgesehenen gewöhnLichen Reise

paß. Im HinbLick auf die Sichtvermerksabkommen} die österreich 

mit zahLreichen Staaten abgeschLossen hat und die nur den Begriff 

des "gewöhnLichen" Reisepasses kennen} wird durch den Begriff 

"provisorischer gewöhnLicher" Reisepaß kLargesteLLt} daß dieser 

Reisepaß aLs "gewöhnLicher" Reisepaß im Sinne der Sichtvermerksab

kommen anzusehen ist. 

Die in Abs. 2 vorgesehene Verordnungsermächtigung des Bundesmini

sters für Inneres trägt dem mit dem bevorstehenden Beitritt 

österreichs zur Europäischen Union verbundenen Bedürfnis nach 

fLexibLerer GestaLtung der Form und des InhaLts von Reisepässen 

Rechnung. Die in dieser Bestimmung enthaLtene Determinierung der 

Verordnung Legt die im ALLgemeinen TeiL festgeLegten Eckpunkte 

des fälschungssicheren Passes auf Gesetzesebene fest. 
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Zu Z 3 (§ 4a): 

Abs. 1 sieht die AussteLLung eines provisorischen gewöhnLichen 

Reisepasses in drei taxativ aufgezähLten FäLLen vor. Wie bereits 

zu § 3 Abs. 1 ausgeführt) soLL mit dem provisorischen Reisepaß 

der Situation jener Vertretungsbehörden Rechnung getragen werden) 

die aus technischen Gründen keinen gewöhnLichen Reisepaß auszu

steLLen vermögen. Die AussteLLung eines provisorischen Reisepas

ses durch österreichische Vertretungsbehörden im AusLand wird 

daher durch die Z 1 bis 3 sichergesteLLt. Darüberhinaus tragen 

die Z 1 bis 3 bestimmten Notsituationen des Paßwerbers Rechnung 

und sind zudem vom Assoziationsgrad her so abgestimmt) daß Z 1 

die weitestgehende RegeLung beinhaLtet. Der Unterschied zwischen 

Z 1 und Z 2 besteht aUßer in dem eingeschränkten Grund der Z 2 

auch noch darin) daß Z 1 das Vorhandensein eines gewöhnLichen 

Reisepasses nicht voraussetzt. 

Die AussteLLung eines provisorischen Reisepasses nach Z 1 wird 

unter anderem dann in Frage kommen) wenn ein Auslandsösterreicher 

erstmaLig die AussteLLung eines gewöhnLichen Reisepasses bean

tragt) dieser aufgrund der technischen Gegebenheiten aber von 

dieser Vertretungsbehörde nicht ausgesteLLt werden kann. Die 

Anwendung der Z 2 wird unter anderem dann in Betracht kornmen) 

wenn ein Geschäftsreisender kurz vor der Grenze erkennt) daß er 

seinen gewöhnLichen Reisepaß zu Hause vergessen hat und jene der 

Z 3 beispieLsweise dann) wenn trotz VorLiegen eines Paßver

sagungsgrundes die AussteLLung eines Reisedokuments für die Ein

reise nach österreich erforderLich ist. 

Abs. 2 steLLt kLar) daß der Rückstellungsverpflichtung auch dann 

entsprochen ist) wenn der provisorische Reisepaß bei einer ande

ren Paßbehörde (Art. 78 B-VG) § 2 Abs. 2 SPG) abgegeben wird. 
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Zu Z 4 (§ 5 Abs. 1 Z 3): 

Um den ProbLemen der Praxis} die sich durch die zunehmende Inter

nationaLisierung auch des öffentLichen Dienstes bei der AussteL

Lung von Dienstpässen für Beamte und Vertragsbedienstete} die 

nicht dem Akademikerstand angehören} ergeben haben} zu begegnen} 

wird die AussteLLung von Dienstpässen bei VorLiegen der Vorausset

zungen auf diesen Personenkreis ausgedehnt und gLeichzeitig die 

Zuständigkeit zur GebotenheitserkLärung eindeutig geregeLt. 

Zu Z 5 (§ 6 Abs. 1): 

Die Neufassung der Z 2 ergibt sich aus Art. 36 Abs. 2 der Bundes

verfassungsgesetznovelle} BGBL.Nr. 341/1989} jene der Z 6 aus 

Art. 148g der Bundesverfassungsgesetznovelle} BGBL.Nr. 350/1981. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 5 Z 2): 

Um den Schwierigkeiten} die sich durch die Miteintragung von 

Minderjährigen in Reisepässen von geschiedenen ELternteiLen immer 

wieder ergeben} Rechnung zu tragen} wird nunmehr die Normierung 

einer inhaLtLich an § 8 Abs. 2 Z 1 orientierten Löschungsver

pfLichtung für mißbrauchsgefährdete Miteintragungen vorgesehen. 

Zu Z 8 (§ 11a): 

Wie der Begriff "provisorisch" bereits ausdrückt} soLL diesem 

Reisedokument nur vorübergehende Wirksamkeit zukommen} weshaLb 

die absoLute Gültigkeitsdauer von einem Jahr nach AussteLLung 

ausreichend ist. 
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Zu Z 10, 11 und 12 (§ 14 und 15): 

Die neugeschaffenen Tatbestände des Abs. 1 Z 3 Lit. c)} d)} e) 

und Lit. f) tragen dem Umstand Rechnung} daß die bisher geLtende 

Generalklausel des Abs. 1 Z 5 weder aLs für die Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden organisierten KriminaLität noch aLs für das 

Schlepperunwesen ausreichend empfunden wurde. Die Gefahrenprogno

se der Z 3 Lit. c) nimmt somit auf das Schlepperunwesen Bezug} 

wobei die Definition der SchLepperei mit § 80 Abs. 1 des Fremden

gesetzes-FrG} BGBL.Nr. 838/1992} ident ist; die Prognose der 

Lit d) erfaßt die mit dem SchmuggeL gefährLicher Gegenstände 

zusammenhängenden Formen grenzüberschreitender organisierter 

KriminaLität; 

Z 3 Lit. e) bezieht sich auf den MenschenhandeL} wobei dessen 

Definition mit § 217 Abs. 1 StGB} BGBL.Nr. 60/1974 idF. BGBL. 

Nr. 628/1991} ident ist. Der Tatbestand der Lit. f) trägt der 

internationaL organisierten Suchtgiftkriminalität Rechnung} wobei 

der Begriff "Suchtgift in großen Mengen" jenem des § 12 Abs. 1 

des Suchtgiftgesetzes 1951} BGBL.Nr. 234 idF. BGBL.Nr. 184/1985} 

entspricht. 

Abs. 2 schränkt die bisher zuLässige Ausnahme} trotz VorLiegens 

von Paßversagungsgründen paßrechtliche HandLungen zu setzen} auf 

die AussteLLung eines provisorischen gewöhnLichen Reisepasses 

gemäß § 4a Abs. 1 Z 3 ein. GLeiches giLt für § 15 Abs. 2 im Be

reich der Paßentziehung. Im Sinne der Verwaltungsökonomie steLLt 

die Neuformulierung des Einleitungssatzes von § 15 Abs. 3 darauf 

ab} daß ein ErmittLungsverfahren} das mit einem Entziehungsbe

scheid abgeschLossen wird nur dann durchzuführen ist} wenn bei 

VorLiegen eines Grundes nach Z 1 bis 5 der Reisepaß trotz Auffor

derung der Behörde nicht zurückgesteLLt wird. Die Entziehungsgrün

de der Z 1} 3 und 4 sehen LedigLich Präzisierungen des bereits 

geLtenden Rechtes vor} Z 2 steht im systematischen Zusammenhang 

mit dem neu geschaffenen § 9 Abs. 5 Z 2 und Z 5 trägt dem von der 

Praxis immer wieder artikuLierten Bedürfnis Rechnung} gegen miß

bräuchLiche Verwendung eines Reisedokumentes wirksam einschreiten 
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zu können. Hingegen steLLt Abs. 4 das Recht des Paßinhabers auf 

AusfoLgung seines aufgrund der Z 1) 2 oder 3 entzogenen Reisepas

ses sicher. 

Der Entziehungstatbestand des Abs. 5 ist systemimmanent mit der 

Rückstellungsverpflichtung nach § 4a Abs. 2. Die Gebotsnorm des 

Abs. 6 korrespondiert mit der Strafsanktion nach § 24 Abs. 1 Z 2. 

Zu Z 13 bis 16 (§ 16): 

Am 1. Jänner 1995 tritt das Hauptwohnsitzgesetz) BGBL.Nr. 

505/1994 und die B-VG-NoveLLe 1994) BGBL.Nr. 504} in Kraft. Damit 

wird ein zentraLer örtLicher Anknüpfungspunkt für in österreich 

niedergeLassene Personen geschaffen. Nach Art. VIII Z 1 des Haupt

wohnsitzgesetzes tritt im Bundesnormenbestand ansteLLe des ordent

Lichen Wohnsitzes der Begriff des Hauptwohnsitzes. Der in Abs. 2 

verwendete Begriff des "Wohnsitzes" bLiebe somit unverändert. Da 

es aber wünschenswert ist} den Hauptwohnsitz aLs zentraLen Anknüp

fungspunkt für die örtLiche Zuständigkeit einer paßrechtlichen 

AmtshandLung zu schaffen} wurde der Begriff "Wohnsitz" durch den 

Begriff "Hauptwohnsitz" ersetzt. Im übrigen wird darauf hingewie

sen} daß im Sinne der EinheitLichkeit der im Bereich der Sicher

heitsverwaltung geLtenden Rechtsvorschriften dieseLbe Rnderung 

vorgenommen wird} wie in § 34 Abs. 2 der Waffengesetznovelle 

1 994} B GB L . N r. 52. 

Die Ausnahme von der genereLLen Zuständigkeitsregelung des Abs. 2 

ist in Abs. 3 entsprechend bisher geLtendem Recht mit der Ein

schränkung auf provisorische gewöhnLiche Reisepässe normiert. Die 

Rnderung in Abs. 4 ergibt sich aus Abs. 3. 
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Zu Z 17 bis 20 (§§ 19 und 20); 

Der Austausch des Begriffs "Bundespolizeibehörden" durch den 

Begriff "Bundespolizeidirektion" in § 19 Abs. 5 und § 20 Abs. 5 

erfoLgt im HinbLick auf Art. I Z 3 der B-VG-NoveLLe BGBL. Nr. 

565/1991 und § 4 des Bundesgesetzes über die Organisation der 

Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der SicherheitspoLizei 

(Sicherheitspolizeigesetz - SPG)} BGBL.Nr. 566/1991. Zum Ersatz 

des Begriffs "Wohnsitz" durch den Begriff "Hauptwohnsitz" in § 19 

Abs. 6 und 8 sowie in § 20 Abs. 6 wird auf die obigen Ausführun

gen zu § 16 verwiesen. 

Zu Z 21 (§ 22); 

Diese Bestimmung dient der KLarstellung} daß auch für die Vertre

tungsbehörden die dreimonatige Entscheidungsfrist bei paßrecht

Lichen AmtshandLungen} die gewöhnLiche Reisepässe betreffen} 

giLt. 

Zu Z 22 (§ 22a); 

Der Grundsatz der Aufgabenbezogenheit beim Verwenden personenbezo

gener Daten ergibt sich für den öffentLichen Bereich schon aus 

§ 1 des Datenschutzgesetzes und aus Art. 18 B-VG. Dennoch ist es 

wünschenswert} ihn auch ausdrückLich in das Paßgesetz aufzuneh-

men. 

Zunehmend bietet die eLektronische Datenverarbeitung auch die 

MögLichkeit} im Rahmen von KLeinanwendungen (PersonaLcomputer) 

VerwaLungs(straf)verfahren automationsunterstützt zu führen. Da 

es unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes dafür einer aus

drückLichen gesetzLichen RegeLung bedarf} wurde diese in Abs. 2 

getroffen. Die besondere Heraushebung der Verfahrensdaten wurde 
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deshaLb vorgenommen) weiL nur sie Gegenstand einer Löschungsbe

stimmung im Rahmen einer RegeLung des automationsunterstützen 

Verfahrens sein können. Für das ResuLtat des Verfahrens (z.B. 

Paßentziehung) giLt diese Bestimmung nicht. 

Zu Z 23 und 24 (§ 22b und §22c): 

Die ZentraLe Informationssammlung umfaßt zwei voneinander unabhän

gige Dateienj einerseits die ZentraLe Adrninistrativdatei für 

ausgesteLLte Reisepässe und anderseits den paßpolizeilich reLevan

ten TeiL des eLektronischen kriminaLpoLizei Lichen Informationssy

stems (EKIS). 

Die ZentraLe Administrativdatei ist in Abs. 1 geregeLt. Sie ent

häLt die Identitätsdaten und Paßdaten jener österreicherinnen und 

österreicher) denen ein Reisepaß ausgesteLLt worden ist sowie die 

Identitätsdaten der miteingetragenen Kinder. 

Mit Abs. 2 erhäLt der paßpolizeilich reLevante TeiL des eLektroni

schen kriminaLpoLizei Lichen Informationssysterns des Bundesrniniste

riums für Inneres (EKIS) seine GrundLage. Dessen Grundkonzeption 

besteht darin) daß aLLe Paßbehörden im Rahmen bestimmter Datenver

arbeitungen ermächtigt sind - derzeit noch überwiegend durch 

Zwischenschaltung eines Bearbeit~rs) der Datenstation - ) perso

nenbezogene Fahndungsdaten in der vom Bundesministerium für Inne

res aLs Dienstleister zur Verfügung gesteLLten ZentraLen Informa

tionssammlung zu verarbeiten und zu übermitteLn. Darin enthaLten 

sind Paßdaten) nach denen gefahndet wird) weiL ein Mißbrauch 

durch Entfremdung mögLich geworden ist sowie jene personenbezoge

nen Daten von Personen) für die ein Versagungsgrund besteht. 

Abs. 3 sieht für die Auskunftspflicht beider Dateien eine Sonder

regelung zu § 11 des Datenschutzgesetzes, BGBL.Nr. 565/1978 idF. 

BGBL.Nr. 632/1994, vor. Da die betroffene Person eine Anfrage 

immer nur an eine einzige Behörde richten kann, es aLLerdings 

durchaus denkbar scheint, daß mehrere Behörden personenbezogene 
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Daten der betroffenen Person ermitteLt und verarbeitet haben} 

soLL bei der Anfrage an eine dieser Behörden auf jene anderen 

Behörden hingewiesen werden} die ebenfaLLs Daten in der ZentraLen 

Informationssammlung gespeichert haben. Auf diese Weise kann die 

betroffene Person sich umfassend darüber Auskunft verschaffen} 

weLche Paßbehörden (Art. 78 B-VG} § 2 Abs. 2 SPG) über sie Daten 

sammeLn. 

Während nach § 22c Abs. 1 in der Administrativdatei sämtLiche 

Pässe gespeichert werden soLLen} soLange diese Person einen Reise

paß besitzt} ist eine Ausnahme vom Fünfjahresprinzip bei proviso

rischen gewöhnLichen Reisepässen und bei der Streichung der Mit

eintragung von Kindern vorgesehen (Abs. 2 und 3). 

Nach Abs. 4 giLt im Bereich des EKIS für die entfremdeten Reise

pässe ebenfaLLs die Fünf jahresfrist} für die Versagungsgründe ist 

hingegen eine sofortige Löschung wünschenswert} da der betroffe

nen Person nunmehr kein Reisepaß mehr vorenthaLten werden soLL. 

Zu Z 25 (§ 24): 

Neu aufgenommen wird der straf tatbestand der Z 2 J der aLs Dauerde

Likt konstruiert ist. 

411/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 54

www.parlament.gv.at



REISEPASS 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

• 
PASSEPORT 

REPUBUQUE D'AUTRICHE 

PASSPORT 
REPUBLIC OF AUSTRIA 

Seite 1 
wird entsprechend den derzeit noch nicht 
verfügbaren Richtlinien der EU gestaltet 
werden 

411/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
49 von 54

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



14. Kinder/Enfants/Children 
Name (1) und Vornamen (2) 
NomtlljxMcms 
SumlltnitlIItId g;-. namtJS 

... . . ... 

... 

... 

· · 
· · 
· · 
· · 

M~~~r1fffilfl{j.r------·-····_·_---_·-------------

Seite 2 
Guilloche (links oben) 
und Kinegramm sind in 
Klarsichtfolie einge
arbeitet, welche nach 
Eintragung der Personal
daten und Anbringung des 
Fotos über die gesamte 
Seite qeklebt wird. 

GEBIAlR ENTRICHTET 

4SW1sa~~ 

ÖSTERREICH 
6. GeIlIr1sattieo,., lIIissR:d'Ia2 rI. bi1I 

Piß.It.~~1«I 

A 0000000 
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1. Name!Norn!Sumsme 

2. Vomamen!Prenoms/Glven nsmes 

3. GeschlechVSexe/Sex 
4. StaatsangehörlgkeiVNstlonslit~/Nstlonslity 

5. Geburtsdatum!Dste de nslsssnce!Dste of blrth 

6. GeburtsorVL/eu de ns/sssnce/Plsce of birth 

7. WohnorVDomici/e/Resldence 

8. Aussteliungsdatum!Dste de dellvrsnce/Dste of Issue 

9. Gültig blsIDste d'explrstlon!Dste of explry 

10. Behörde und Unterschrift 
Autorit~ et slgnsture/Authority snd signsture 

11 .. PersonsbeschrelbungiSigns/emen(IDescription of besrer 

12. Besondere Kennzeichen 
Signes psrtlculiers/Dlstlngulshing msrks 

13. Unterschrift des PaßInhabers 
Signsture du titu/slre!Ho/der's slgnsture 

14. KJnder/Enfsnts/Children 

DIESER REISEPASS GILT FOR ALLE STAATEN DER WELT 

CE PASSEPORT EST VALABLE POUR TOUS LE$ PAYS DU MONDE 

THIS PASSPORT IS VAUD FOR ALL COUNTRIES OF THE WORLO 

4 

Seite 4 
Die 14 Punkte werden in 
den Sprachen der EU
Mitgliedstaaten abge
faßt 

RAUM FOR AMTLICHE VERMERKE OER BEHOROE 
RESERvt: POIJR L 'AU'rORITE 

RESERvt:O FOR THE AUTHORITY 
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/' 
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RAUM FÜR AMTUCHE VERMERKE DER BEHORDE 
RESERVE POUR L 'AuroRITE 

RESERVEO FOR THE AUTHOR/TY 

.. . . .. , . . . 
": ... 

RAUM" FÜR AMTUCHE VERMERKE DER BEHORDE 
RESERVE POUR L 'AUTOR/TE 

RESERVEO FOR THE AUTHORITY 

. 
, ... .... . .. . .. . . .. . 
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SlchtvermerkeM •• ll/Vlu. SlchtvermerkeMull/Vlu. • 

" 

Seiten 8 bis 35 
sind in gleicher Weise gestaltet und 
für die Eintragung von Sichtvermerken 
vorgeseheln . 

.. . 
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DIen, Paß enthllt 38 Seilen 
Ce pe_port contfent 3~ ,nge. 
771/. pa •• port cont./n. 3~ ,nge. 

HINWEISE FÜR DEN PASSINHABER 

SIe werden ersucht, keIne Anderungen oder 
Ergänzungen der beh6rdllchen EIntragungen 
In dIesem ReIsepaß vorzunehmen, da dIes u~-

statthaft und strafbar lat. 

Wenn SIe sIch länger als dreI Monate In 
eInem anderen Staat aufhalten, werden SIe 
gebeten, Ihre AuslandsanschrIft der nAchst
gelegenen 6sterrelchlschen Vertretungsbe-

hOrde mItzuteilen. 

@) 
Securlty Prlntlng 

OsterreIChlaChe StaatsdruckereI 
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